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Definitionen der Begriffe „Unterrichtung“ und „Anhörung“ in den einschlägigen EU-Richtlinien 

 

 

2002/14/EG (allgemeiner 

Rahmen) 

Artikel 2 Buchstaben f und g 

2009/38/EG (EBR) 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben f und g 

2001/86/EG (SE) 

Artikel 2 Buchstaben i und j 
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bezeichnet „die Übermittlung 

von Informationen durch den 

Arbeitgeber an die 

Arbeitnehmervertreter, um 

ihnen Gelegenheit zur 

Kenntnisnahme und Prüfung 

der behandelten Frage zu 

geben“ 

bezeichnet „die Übermittlung von Informationen durch den 

Arbeitgeber an die Arbeitnehmervertreter, um ihnen 

Gelegenheit zur Kenntnisnahme und Prüfung der 

behandelten Frage zu geben; die Unterrichtung erfolgt zu 

einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen 

Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind und es 

den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die möglichen 

Auswirkungen eingehend zu bewerten und 

gegebenenfalls Anhörungen mit dem zuständigen Organ 

des gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder 

der gemeinschaftsweit operierenden 

Unternehmensgruppe vorzubereiten“ 

bezeichnet „die Unterrichtung des Organs zur 

Vertretung der Arbeitnehmer und/oder der 

Arbeitnehmervertreter durch das zuständige Organ 

der SE über Angelegenheiten, die die SE selbst oder 

eine ihrer Tochtergesellschaften oder einen ihrer 

Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder 

die über die Befugnisse der Entscheidungsorgane auf 

der Ebene des einzelnen Mitgliedstaats hinausgehen, 

wobei Zeitpunkt, Form und Inhalt der Unterrichtung 

den Arbeitnehmervertretern eine eingehende Prüfung 

der möglichen Auswirkungen und gegebenenfalls die 

Vorbereitung von Anhörungen mit dem zuständigen 

Organ der SE ermöglichen müssen“ 
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bezeichnet „die Durchführung 

eines Meinungsaustauschs 

und eines Dialogs zwischen 

Arbeitnehmervertretern und 

Arbeitgeber“ 

bezeichnet „die Einrichtung eines Dialogs und den 

Meinungsaustausch zwischen den Arbeitnehmervertretern 

und der zentralen Leitung oder einer anderen, 

angemesseneren Leitungsebene zu einem Zeitpunkt, in 

einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die 

es den Arbeitnehmervertretern auf der Grundlage der 

erhaltenen Informationen ermöglichen, unbeschadet der 

Zuständigkeiten der Unternehmensleitung innerhalb einer 

angemessenen Frist zu den vorgeschlagenen 

Maßnahmen, die Gegenstand der Anhörung sind, eine 

Stellungnahme abzugeben, die innerhalb des 

gemeinschaftsweit operierenden Unternehmens oder der 

gemeinschaftsweit operierenden Unternehmensgruppe 

berücksichtigt werden kann“ 

bezeichnet „die Einrichtung eines Dialogs und eines 

Meinungsaustauschs zwischen dem Organ zur 

Vertretung der Arbeitnehmer und/oder den 

Arbeitnehmervertretern und dem zuständigen Organ 

der SE, wobei Zeitpunkt, Form und Inhalt der 

Anhörung den Arbeitnehmervertretern auf der 

Grundlage der erfolgten Unterrichtung eine 

Stellungnahme zu den geplanten Maßnahmen des 

zuständigen Organs ermöglichen müssen, die im 

Rahmen des Entscheidungsprozesses innerhalb der 

SE berücksichtigt werden kann“ 

 

 

 

 

 Die Definitionen der Richtlinie 2002/14/EG (allgemeiner Rahmen) sind in Verbindung zu sehen mit deren Artikel 4 

Absätze 2, 3 und 4: 

„2. Unterrichtung und Anhörung umfassen 

a) die Unterrichtung über die jüngste Entwicklung und die wahrscheinliche Weiterentwicklung der Tätigkeit und der wirtschaftlichen Situation 

des Unternehmens oder des Betriebs; 

b) die Unterrichtung und Anhörung zu Beschäftigungssituation, Beschäftigungsstruktur und wahrscheinlicher Beschäftigungsentwicklung im 

Unternehmen oder Betrieb sowie zu gegebenenfalls geplanten antizipativen Maßnahmen, insbesondere bei einer Bedrohung für die 

Beschäftigung; 

c) die Unterrichtung und Anhörung zu Entscheidungen, die wesentliche Veränderungen der Arbeitsorganisation oder der Arbeitsverträge mit 

sich bringen können, einschließlich solcher, die Gegenstand der in Artikel 9 Absatz 1 genannten Gemeinschaftsbestimmungen sind. 
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3. Die Unterrichtung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind und es 

insbesondere den Arbeitnehmervertretern ermöglichen, die Informationen angemessen zu prüfen und gegebenenfalls die Anhörung vorzubereiten. 

4. Die Anhörung erfolgt 

a) zu einem Zeitpunkt, in einer Weise und in einer inhaltlichen Ausgestaltung, die dem Zweck angemessen sind; 

b) auf der je nach behandeltem Thema relevanten Leitungs- und Vertretungsebene; 

c) auf der Grundlage der vom Arbeitgeber gemäß Artikel 2 Buchstabe f zu liefernden Informationen und der Stellungnahme, zu der die 

Arbeitnehmervertreter berechtigt sind; 

d) in einer Weise, die es den Arbeitnehmervertretern gestattet, mit dem Arbeitgeber zusammenzukommen und eine mit Gründen versehene 

Antwort auf ihre etwaige Stellungnahme zu erhalten; 

e) mit dem Ziel, eine Vereinbarung über die in Absatz 2 Buchstabe c genannten Entscheidungen, die unter die Leitungsbefugnis des 

Arbeitgebers fallen, zu erreichen.“ 

 Die Richtlinie 98/59/EG (Massenentlassungen) enthält keine Definition der Begriffe „Unterrichtung“ und 

„Anhörung“, aber Informations- und Konsultationspflichten: 

„Artikel 2 

1. Beabsichtigt ein Arbeitgeber, Massenentlassungen vorzunehmen, so hat er die Arbeitnehmervertreter rechtzeitig zu konsultieren, um zu einer 

Einigung zu gelangen. 

2. Diese Konsultationen erstrecken sich zumindest auf die Möglichkeit, Massenentlassungen zu vermeiden oder zu beschränken, sowie auf die 

Möglichkeit, ihre Folgen durch soziale Begleitmaßnahmen, die insbesondere Hilfen für eine anderweitige Verwendung oder Umschulung der 

entlassenen Arbeitnehmer zum Ziel haben, zu mildern. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Arbeitnehmervertreter gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Praktiken 

Sachverständige hinzuziehen können. 

3. Damit die Arbeitnehmervertreter konstruktive Vorschläge unterbreiten können, hat der Arbeitgeber ihnen rechtzeitig im Verlauf der Konsultationen 

a) die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und 

b) in jedem Fall schriftlich folgendes mitzuteilen: 
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i) die Gründe der geplanten Entlassung; 

ii) die Zahl und die Kategorien der zu entlassenden Arbeitnehmer; 

iii) die Zahl und die Kategorien der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer; 

iv) den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen; 

v) die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer, soweit die innerstaatlichen Rechtsvorschriften 

und/oder Praktiken dem Arbeitgeber die Zuständigkeit dafür zuerkennen; 

vi) die vorgesehene Methode für die Berechnung etwaiger Abfindungen, soweit sie sich nicht aus den innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften und/oder Praktiken ergeben. 

Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde eine Abschrift zumindest der in Unterabsatz 1 Buchstabe b) Ziffern i) bis v) genannten Bestandteile der 

schriftlichen Mitteilung zu übermitteln. 

[…]“ 

 Die Richtlinie 2001/23/EG (Übergang von Unternehmen) enthält keine Definition der Begriffe „Unterrichtung“ und 

„Anhörung“, aber Informations- und Konsultation: 

„Artikel 7 

1. Der Veräußerer und der Erwerber sind verpflichtet, die Vertreter ihrer jeweiligen von einem Übergang betroffenen Arbeitnehmer über Folgendes zu 

informieren: 

- den Zeitpunkt bzw. den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, 

- den Grund für den Übergang, 

- die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer, 

- die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen. 

Der Veräußerer ist verpflichtet, den Vertretern seiner Arbeitnehmer diese Informationen rechtzeitig vor dem Vollzug des Übergangs zu übermitteln. 

Der Erwerber ist verpflichtet, den Vertretern seiner Arbeitnehmer diese Informationen rechtzeitig zu übermitteln, auf jeden Fall aber bevor diese 

Arbeitnehmer von dem Übergang hinsichtlich ihrer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen unmittelbar betroffen werden. 
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2. Zieht der Veräußerer bzw. der Erwerber Maßnahmen hinsichtlich seiner Arbeitnehmer in Betracht, so ist er verpflichtet, die Vertreter seiner 

Arbeitnehmer rechtzeitig zu diesen Maßnahmen zu konsultieren, um eine Übereinkunft anzustreben. 

3. Die Mitgliedstaaten, deren Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorsehen, dass die Vertreter der Arbeitnehmer eine Schiedsstelle anrufen können, 

um eine Entscheidung über hinsichtlich der Arbeitnehmer zu treffende Maßnahmen zu erhalten, können die Verpflichtungen gemäß den Absätzen 1 

und 2 auf den Fall beschränken, in dem der vollzogene Übergang eine Betriebsänderung hervorruft, die wesentliche Nachteile für einen erheblichen 

Teil der Arbeitnehmer zur Folge haben kann. 

Die Information und die Konsultation müssen sich zumindest auf die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen erstrecken. 

Die Information und die Konsultation müssen rechtzeitig vor dem Vollzug der in Unterabsatz 1 genannten Betriebsänderung erfolgen. 

4. Die in diesem Artikel vorgesehenen Verpflichtungen gelten unabhängig davon, ob die zum Übergang führende Entscheidung vom Arbeitgeber oder 

von einem den Arbeitgeber beherrschenden Unternehmen getroffen wird. 

Hinsichtlich angeblicher Verstöße gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Informations- und Konsultationspflichten findet der Einwand, der 

Verstoß gehe darauf zurück, dass die Information von einem den Arbeitgeber beherrschenden Unternehmen nicht übermittelt worden sei, keine 

Berücksichtigung. 

5. Die Mitgliedstaaten können die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Verpflichtungen auf Unternehmen oder Betriebe beschränken, die 

hinsichtlich der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer die Voraussetzungen für die Wahl oder Bestellung eines Kollegiums als Arbeitnehmervertretung 

erfüllen. 

6. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die betreffenden Arbeitnehmer für den Fall, dass es unabhängig von ihrem Willen in einem Unternehmen oder 

in einem Betrieb keine Vertreter der Arbeitnehmer gibt, vorher zu informieren sind über 

- den Zeitpunkt bzw. den geplanten Zeitpunkt des Übergangs, 

- den Grund für den Übergang, 

- die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer, 

- die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.“ 

 


